
 
Teilnahmebedingungen Deutscher Schulmusikpreis  

Die Teilnahme am Deutschen Schulmusikpreis (DSP) unterliegt den im Folgenden 
angeführten Bedingungen.  

Die Teilnahme am DSP ist freiwillig. Zur Teilnahme am DSP berechtigt sind 
Lehrkräfte für Musik an allgemeinbildenden Schulen aller Formen. Pro Schule darf 
pro laufendem Wettbewerb nur jeweils eine Bewerbung eingereicht werden.  

Durch das Einreichen der Bewerbungsunterlagen bzw. durch das Ausfüllen und 
Abschicken des Online-Formulars akzeptieren die Teilnehmer*innen die 
nachfolgenden Teilnahmebedingungen.  

Zur Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen: 

- ein Bewerbungsvideo von max. 5 min Dauer. Aus Datenschutz- und 
-sicherheitsgründen ist das Bewerbungsvideo auf einem gängigen Videoportal 
hochzuladen (z.B. youtube, vimeo, vidup) und nicht öffentlich zu stellen. 
Einzureichen ist also ausschließlich der Link zum Bewerbungsvideo, 
Videodateien selbst werden nicht angenommen.  

- die Einverständniserklärung der jeweiligen Schulleitung  
- das ausgefüllte Online-Bewerbungsformular  

Die Jury behält sich vor, ggf. weitere Unterlagen anzufordern. 

Bewerbungen sind bis zum 31.07.2021 einzureichen (Ausschlussfrist).  

Verspätet eingehende, nicht ausreichende, unvollständige, unlesbar 
gekennzeichnete und/oder nicht zuweisbare Formulare und/oder Videos können 
nicht berücksichtigt werden. Nachfristen werden nicht gewährt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


